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Seggermann Christoph

Von: Stefan Tacke <Tacke@einlagensicherung.at>

Gesendet: Donnerstag, 21. Juli 2022 16:43

An: Begutachtung

Cc: Sieberer Mario 0500 SPV; Johannes REHULKA; Gebhard KAWALIREK; 

Herbert Strallhofer; Eva Liebmann; Goettinger Juergen 2223 sHG; 

Seggermann Christoph

Betreff: FMA-LE0001.210/0011-INT/2022 / Novelle der Sicherungseinrichtungen-

Meldeverordnung zur Begutachtung

Anlagen: SiEi-MV_Novelle.docx

Sehr geehrter Herr Dr. Seggermann, 

  

vielen Dank für die Übermittlung des Entwurfs einer Verordnung der FMA, mit der die 

Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung geändert wird. 

  

Der Entwurf setzt im Wesentlichen die EBA/GL/2021/17 zur Einteilung und Meldung 

verfügbarer Finanzmittel von Einlagensicherungssystemen um. 

Bei der Übernahme von Textteilen der deutschen Version der EBA-GL in den 

Verordnungsentwurf ist es an einigen Stellen zu grammatikalischen Ungenauigkeiten 

gekommen (siehe Anhang). 

  

Inhaltlich entspricht die Änderung de facto der EBA-GL, und enthält somit keine 

„Überraschungen“. 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

Mag. Stefan TACKE 

 
  

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H 

Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, Austria 

Tel.:  +43 (1) 533 98 03-28, Fax: +43 (1) 533 98 03-5 
Web: www.einlagensicherung.at 

Mail: office@einlagensicherung.at 

Firmenbuch 481817 f,  Handelsgericht Wien 

  
Diese Nachricht, ihr Inhalt und alle damit verbundenen Dateien sind nur für den vorgesehenen Empfänger bestimmt und vertraulich. Wenn Sie diese E-Mail 

versehentlich erhalten haben, sollten Sie beachten, dass es sich bei den darin enthaltenen Informationen um vertrauliche Informationen handelt und jede 
Nutzung davon nicht gestattet ist. In einem solchen Fall benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon. Jede Vervielfältigung dieser E-Mail, gleichgültig 
mit welchen Mitteln, sowie jede Übertragung oder Verbreitung an andere Personen ist untersagt. Sie sollte sofort von Ihrem System gelöscht werden. 

Einlagensicherung AUSTRIA behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, die unrechtmäßig Zugang zu Inhalten von ihr gesendeter 
Nachrichten erhalten.  
Automatische Empfangs- und Lesebestätigungen gelten nicht als Bestätigung des Erhaltes Ihrer Nachricht. 
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This message, its content and any file attached thereto is for the intended recipient only and is confidential. If you have received this e-mail in error, you should 
note that the information in it is confidential and any use thereof is unauthorised. In such an event please notify us by e-mail or by telephone. Any reproduction 

of this e-mail by whatsoever means and any transmission or dissemination thereof to other persons is prohibited. It should be deleted immediately from your 
system. Einlagensicherung AUSTRIA reserves the right to take legal action against any persons unlawfully gaining access to the content of any external message 

it has emitted.  
Automatically generated acknowledgements of receipt or viewing shall not be deemed an acknowledgement of receipt of your message. 
  

Von: Seggermann Christoph <christoph.seggermann@fma.gv.at>  

Gesendet: Montag, 4. Juli 2022 08:36 

An: Harald Podoschek <Podoschek@einlagensicherung.at>; Stefan Tacke <Tacke@einlagensicherung.at>; Helmut 

Starnbacher <Starnbacher@einlagensicherung.at>; Goettinger Juergen 2223 sHG <Juergen.Goettinger@s-

haftungsgmbh.at>; Sieberer Mario 0500 SPV <Mario.Sieberer@sv.sparkasse.at>; Johannes REHULKA 

<johannes.rehulka@rbinternational.com>; Gebhard KAWALIREK <gebhard.kawalirek@rbinternational.com>; 

Herbert Strallhofer <herbert.strallhofer@rlbstmk.at> 

Betreff: Novelle der Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung zur Begutachtung 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  
beiliegend übermitteln wir Ihnen gemäß Begleitschreiben den Entwurf einer Verordnung der 

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung geändert wird, zur 

Begutachtung. 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

Christoph Seggermann 

  

Dr. Christoph Seggermann 
Spezialist / Specialist 
Internationale Angelegenheiten und Legistik 
International and Legislative Affairs 
 
Finanzmarktaufsicht (FMA) / Austrian Financial Market Authority (FMA) 
A-1090 Wien/Vienna, Otto-Wagner-Platz 5 
Tel.+43 (0)1 249 59 - 4216, Fax +43 (0)1 249 59 - 4299 
https://www.fma.gv.at 
 
https://www.fma.gv.at/newsletter 
https://twitter.com/FMA_AT 
https://www.xing.com/companies/fma-finanzmarktaufsicht 

Die Information in dieser Nachricht ist vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Der Empfänger dieser Nachricht, der nicht der Adressat, 
einer seiner Mitarbeiter oder sein Empfangsbevollmächtigter ist, wird in Kenntnis gesetzt, dass er deren Inhalt nicht verwenden, weitergeben oder 
reproduzieren darf. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte und löschen Sie die Nachricht aus Ihrer Mailbox. 

Bitte beachten Sie auch, dass E-Mails der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) nicht dazu bestimmt sind, irgendeine rechtliche Verpflichtung der FMA, 
vertraglicher oder sonstiger Art, zu begründen. 

CONFIDENTIALITY NOTICE: Please note that this transmission may contain privileged and/or confidential information, and is intended for receipt by the 
above-named individual(s) or authorized employees/agents only.  Any unauthorized reproduction, transmittal or other misuse of this correspondence is 
strictly prohibited.  In the event that you are not the intended recipient, please delete this message from your inbox and notify the sender if possible. 

DISCLAIMER: Any e-mail messages from the Austrian Financial Market Authority (FMA) are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as 
constituting any legal obligation on part of the FMA.  
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E n t wu r f 

 

 

 

 

 

 
Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die 
Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung geändert wird 

Aufgrund des § 33 Abs. 2 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes – ESAEG, 
BGBl. I Nr. 117/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 199/2021, wird verordnet: 

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Meldungen von 
Sicherungseinrichtungen (Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung – SiEi-MV), BGBl. II Nr. 
391/2015, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 257/2016, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) § 1a und die Anlage in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XXX/2022 treten mit 
1. Oktober 2022 in Kraft und sind erstmalig auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 
2022 anzuwenden.“ 

2. Nach § 1 wird folgender § 1a nebst Überschrift eingefügt: 

„Qualifizierung der verfügbaren Finanzmittel 

§ 1a. (1) Qualifizierte verfügbare Finanzmittel sind für die Zwecke dieser Verordnung Bargeld, 
Einlagen und risikoarme Schuldtitel einer Sicherungseinrichtung, die innerhalb des in § 13 Abs. 1 ESAEG 
genannten Zeitraums liquidiert werden können, und Zahlungsverpflichtungen bis zu der in § 21 Abs. 3 
ESAEG festgesetzten Obergrenze. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sind es für die Zwecke 
dieser Verordnung sonstige verfügbare Finanzmittel. 

(2) Ansätze zur Qualifizierung der verfügbaren Finanzmittel nach der Behandlung von Rückflüssen 
sind für die Zwecke dieser Verordnung: 

1. Ansatz A: 

a) Eingehende Rückflüsse werden sonstigen verfügbaren Finanzmitteln zuweisenzugewiesen, 
wenn zu diesem Zeitpunkt die sonstigen verfügbaren Finanzmittel niedriger sind als die 
ausstehenden Verbindlichkeiten, bis die sonstigen verfügbaren Finanzmittel gleich den 
ausstehenden Verbindlichkeiten sind, und 

b) eingehende Rückflüsse werden qualifizierten verfügbaren Finanzmitteln zuweisenzugewiesen, 
wenn zu diesem Zeitpunkt die sonstigen verfügbaren Finanzmittel gleich oder größer sind als 
die ausstehenden Verbindlichkeiten sind, und 

c) zu jedem anderen Zeitpunkt werden sonstige verfügbare Finanzmittel, die über die ausstehenden 
Verbindlichkeiten hinausgehen, den qualifizierten verfügbaren Finanzmitteln neu zugewiesen; 

2. Ansatz B: 

a) Die bei der Inanspruchnahme der Sicherungseinrichtung verwendete Kreditrate werden wird 
erfasst, das ist das Verhältnis der Gesamtverbindlichkeit, die die Sicherungseinrichtung für die 
Inanspruchnahme der Sicherungseinrichtung eingegangen ist, geteilt durch den Gesamtbetrag 
der für die Inanspruchnahme der Sicherungseinrichtung eingesetzten Mittel, und 

b) die Gesamtzahl der aus der betreffenden Insolvenz seit Beginn der Inanspruchnahme der 
Sicherungseinrichtung erhaltenen Rückflüssen werden wird erfasst, und 
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c) die Gesamtsumme der Rückzahlungen aufgrund der entsprechenden Verbindlichkeit seit 
Beginn der Inanspruchnahme des Einlagensicherungssystemsder Sicherungseinrichtung wird 
werden erfasst, und 

d) die „für die Inanspruchnahme spezifischen sonstigen verfügbaren Finanzmittel“ hinsichtlich 
dieser Inanspruchnahme der Sicherungseinrichtung werden festgelegt, indem die Gesamtzahl 
der Rückflüsse gemäß lit. b mit der aktuellsten Kreditrate gemäß lit. a multipliziert wird und 
dann die Gesamtzahl der Rückzahlungen gemäß lit. c abgezogen wird; ist das Ergebnis negativ, 
wird es Null, und dann 

e) die sonstigen verfügbaren Finanzmittel der Sicherungseinrichtung werden festgelegt werden, 
die der Summe der „für die Inanspruchnahme spezifischen sonstigen verfügbaren Finanzmittel“ 
für jede Inanspruchnahme der Sicherungseinrichtung entsprechen (gemäß lit. d).“ 

3. Die Anlage lautet: (siehe Anlage) 
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Begründung 

 
Allgemeiner Teil 

Gemäß § 33 Abs. 1 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes – ESAEG, BGBl. I 
Nr. 117/2015, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 199/2021, haben Sicherungseinrichtungen 
der FMA bis zum 28. Februar jeden Jahres die Höhe der Summe der gedeckten Einlagen ihrer 
Mitgliedsinstitute, sämtliche für die Berechnung der Beiträge und Sonderbeiträge notwendigen 
Informationen sowie die Höhe und Zusammensetzung der verfügbaren Finanzmittel des 
Einlagensicherungsfonds zum 31. Dezember des Vorjahres mitzuteilen. Die aufgrund § 33 Abs. 2 
ESAEG erlassene Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung – SiEi-MV, BGBl. II Nr. 391/2015, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 57/2016, dient der Festlegung von Umfang und Form sowie Inhalt 
und Gliederung der Meldungen von Sicherungseinrichtungen gemäß § 33 Abs. 1 ESAEG. 

Die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) hat in ihren Leitlinien EBA/GL/2021/17 zur Einteilung und 
Meldung verfügbarer Finanzmittel von Einlagensicherungssystemen vom 17.12.2021 Folgendes 
herausgearbeitet: Es kommt bei den verfügbaren Finanzmitteln einer Sicherungseinrichtung darauf an, dass 
die Finanzmittel innerhalb der gemäß § 13 Abs. 1 ESAEG vorgegebenen Frist von sieben Arbeitstagen für 
die Erstattung der gedeckten Einlagen zu Verfügung stehen. Diese Voraussetzung ist nicht bei allen 
verfügbaren Finanzmitteln gemäß § 7 Abs. 1 Z 12 ESAEG der Fall. Die EBA hat ferner herausgearbeitet, 
welche Informationen zur Zusammensetzung der verfügbaren Finanzmittel in diesem Zusammenhang 
relevant sind. Soweit diese Informationen bisher noch nicht nach der SiEi-MV zu melden waren, sollen sie 
in die Anlage zur SiEi-MV mit dieser Novelle aufgenommen werden. 

 

 

Zu Z 1 (§ 3 Abs. 3): 

Besonderer Teil 

Die erweiterten Meldungen sollen erstmalig zum Stichtag 31. Dezember 2022 erstattet werden. Um nicht 
nur den Sicherungseinrichtungen, sondern auch der Oesterreichischen Nationalbank als 
Übermittlungsadressatin der Meldungen eine hinreichende Vorbereitungszeit einzuräumen, sollen die 
Änderungen mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten zum Meldestichtag und vier Monaten zum Ablauf der 
Meldefrist in Kraft treten. 

Zu Z 2 (§ 1a): 

Für die erweiterten Meldungen erforderliche Definitionen von qualifizierten verfügbaren und sonstigen 
verfügbaren Finanzmitteln und zu den Ansätzen zur Qualifizierung der verfügbaren Finanzmittel nach der 
Behandlung von Rückflüssen. Für die Definitionen zu qualifizierten und – als Delta – sonstigen verfügbaren 
Finanzmitten werden die Definitionen aus Randziffer 10 der Leitlinien EBA/GL/2021/17 herangezogen 
und für die Definition der Ansätze die Definitionen aus Randziffern 18 und 19 der Leitlinien 
EBA/GL/2021/17. 

Zu Z 3 (Anlage): 

Die Basisangaben sollen um eine Angabe zum gewählten Ansatz für die Zuweisung von Rückflüssen 
ergänzt werden. Zu den zulässigen Meldespezifikationen zählen sowohl der Ansatz A als auch der 
Ansatz B gemäß § 1a Abs. 2 oder die Angabe, dass „noch keine Entscheidung“ getroffen wurde. 

Im Modul B.2 wird unter Meldeposition 6 klargestellt, dass die zulässige Meldespezifikation zur 
Benennung des Mitgliedinstituts im Einklang mit Modul B.3 dessen Firma ist. 

Im Modul C.1 werden zwei weitere Meldepositionen zur Aufschlüsselung der verfügbaren Finanzmittel 
des Einlagensicherungsfonds nach qualifizierten und sonstigen verfügbaren Finanzmitteln gemäß § 1a Abs. 
1 aufgenommen. 

Im Modul C.2 zur Verwendung der Finanzmittel wird eine zusätzliche Meldeposition zu 
Stützungsmaßnahmen innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß § 30 ESAEG 
aufgenommen. 

Schließlich wird ein zusätzliches Modul C.3. zur Informationen über etwaige andere 
Finanzierungsmechanismen gemäß dem 3. Hauptstück 2. Abschnitt ESAEG angefügt. 


